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Sachverhalt  
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wulkenzin hat in öffentlicher Sitzung am 
03.05.2022 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 7 „Wohnen in Neu Rhäse“ 
beschlossen. Anlass der Planaufstellung ist die Absicht der Gemeinde, hier 
Baurecht zu schaffen. Sie kann derzeit den Bedarf an Eigenheimgrundstücken 
nicht entsprechen. Es liegen zudem Anträge auf Schaffung von Baurecht in Neu 
Rhäse vor. 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wulkenzin hat in ihrer öffentlichen 
Sitzung am 12.12.2023 den Entwurf Stand November 2023 des Bebauungsplans 
Nr. 7 „Wohnen in Neu Rhäse“ gebilligt und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 
Die ortsübliche Bekanntmachung der formellen Öffentlichkeitsbeteiligung zum 
gebilligten Entwurf Stand November 2023 erfolgte am 27.01.2024 in der Heimat- 
und Bürgerzeitung Neverin INFO Nr. 01/2024 und im Internet.  
 
Die Behörden und die sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, wurden mit Schreiben 
vom 13.12.2023 von der Planung unterrichtet und zur Äußerung aufgefordert. Bis 
zum 22.03.2024 äußerten sich 16 Träger zum Bebauungsplan. Der Entwurf des 
Bebauungsplans wurde vom 12.02.2024 bis 22.03.2024 öffentlich ausgelegt. Ort 
und Dauer der Auslegung wurden am 27.01.2024 in der Heimat- und 
Bürgerzeitung Neverin INFO Nr. 01/2024 bekanntgemacht gemacht. Bis zum 
22.03.2024 ging keine Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit zum ausgelegten 
Bebauungsplanentwurf ein. 
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Die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher 
Belange wurden geprüft und in die weitere Abwägung einbezogen.  
 
 
Die eingegangenen Stellungnahmen sind nunmehr untereinander und 
gegeneinander gerecht abzuwägen (§ 1 Abs.7 und § 1a Abs. 2 Satz 3 BauGB). 
Dazu wurde ein entsprechender Abwägungsvorschlag erarbeitet. Dieser wird 
hiermit der Gemeindevertretung zur abschließenden Beratung und Entscheidung 
vorgelegt. – Abwägungsbeschluss zum Entwurf Stand November 2023 
 
 
Mitwirkungsverbot 
Wer annehmen muss nach § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern von der Mitwirkung ausgeschlossen zu sein, hat den Ausschließungsgrund 
unaufgefordert der oder dem Vorsitzenden des Gremiums anzuzeigen und den 
Sitzungsraum zu verlassen; bei einer öffentlichen Sitzung kann sie oder er sich in dem für 
die Öffentlichkeit bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten. Ob ein 
Ausschließungsgrund vorliegt, entscheidet in Zweifelsfällen die Gemeindevertretung in 
nichtöffentlicher Sitzung unter Ausschluss der betroffenen Person nach deren Anhörung. 
 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wulkenzin beschließt: 
 
Abwägungsbeschluss zum Entwurf Stand November 2023:  

1. Die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange wurden unter Beachtung des Abwägungsgebotes 
entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in der Abwägungstabelle 
(Anlage 1) geprüft.  
 

2. Den Abwägungsvorschlag und das Abwägungsergebnis (Anlage 1) macht 
sich die Gemeinde zu eigen. Sie sind Bestandteil des Beschlusses.  
 

3. Das Amt Neverin wird beauftragt, die Behörden und sonstige Träger 
öffentlicher Belange von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in 
Kenntnis zu setzen.  

 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 

 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen? 

X Nein (nachfoglende Tabelle kann gelöscht werden)  

       Ja  ergebniswirksam  finanzwirksam 

 
 
Anlage/n 

1 2024-03-19 Abwägungskatalog_anonymisiert (öffentlich) 
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Gemeinde Wulkenzin 
Bebauungsplan Nr. 7 „Wohnen in Neu Rhäse“  

 
STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  

DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
nach § 4 Abs. 2 BauGB  

 
STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 

nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 

STELLUNGNAHMEN DER NACHBARGEMEINDEN 
nach § 2 Abs. 2 BauGB 

 
 ABWÄGUNGSMATERIAL 

nach § 1 Abs. 7 BauGB 
 
 

Beratungsstand: 
Gemeindevertretung vom ………………. 

Aufgestellt: 
Neverin/Neubrandenburg, den 02.04.2024 
 

Amt Neverin     

Fachbereich Bau und 
Ordnung 

Dorfstraße 36 17039 Neverin Tel.: 039608-251 22 Fax: 039608-251 26 m.siegler@amtne-
verin.de 

In Zusammenarbeit 
mit 

     

Planungsbüro Traut-
mann 

Architektin für Stadtpla-
nung 

Walwanusstraße 26 17033 Neubranden-
burg 

Tel.: 0395-5824051 Fax.: 0395-36945948 
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Folgende von der Planung berührten Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und anerkannte Naturschutzverbände waren nach § 4 Abs. 
2 BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert: 
 

 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

1. Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit M-V 27.02.0204  

2. Telefonica Germany  x 

3. Polizeipräsidium Neubrandenburg  x 

4. 50Hertz Transmission GmbH 19.01.2024  

5. Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH 19.03.2024  

6. GASCADE 08.01.2024  

7. GDMcom GmbH 20.12.2023  

8. BVVG Bodenverwaltungs- und -verwertungs GmbH  x 

9. Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V  x 

10. Katholisches Pfarramt  x 

11. Evangelische Kirchenkreisverwaltung  x 

12. Deutscher Wetterdienst 24.01.2024  

13. Flughafen Neubrandenburg Trollenhagen GmbH  x 

14. Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 02.02.2024  

15. Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern  x 

16. E.DIS Netz GmbH  x 

17. Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollense“ 20.12.2023  

18. Landesforst M-V 20.12.2023  

19. Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt 20.12.2023  

20. Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg 20.03.2024  

21. Bergamt Stralsund 08.01.2024  

22. Straßenbauamt 05.01.2024  

23. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 20.12.2023  

24. Landesamt für innere Verwaltung M-V 13.12.2023  

25. Deutsche Telekom Technik GmbH  x 

26. Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V 22.12.2023 Keine Stellungnahme 

27. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V   
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I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

28. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt MS 18.03.2024  

29. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte  18.03.2024  

 Amt Neverin, SG Brandschutz   

 Amt für Raumordnung und Landesplanung MS 15.03.2024  

 
 

Nachbargemeinden: 

1. Stadt Penzlin   

2. Gemeinde Blankenhof   

3. Stadt Neubrandenburg 02.01.2024  

 

Während der öffentlichen Beteiligung vom 12.02.2024 bis zum 22.03.2024 wurde keine Stellungnahme aus der Öffentlichkeit vorge-
bracht. 

1.   

2.   

3.   
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Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführungen und Hinweise des Ministeriums für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern 
werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass aus luftfahrtbe-
hördlicher Sicht keine Einwände gegen die gemeindliche Planung be-
stehen. 
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Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführungen und Hinweise der 50Hertz Transmission GmbH 
werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass sich im Bereich 
der gemeindlichen Planung keine Anlagen der 50Hertz Transmission 
GmbH befinden oder geplant sind.  
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Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführungen und Hinweise der Vodafone GmbH werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass sich im Bereich 
der gemeindlichen Planung keine Anlagen der Vodafone GmbH be-
finden oder geplant sind. 

Seite 8 von 40



7 
 

 

Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Hinweise und Ausführungen der GASCADE werden im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt die Feststellung der GASCADE, 
dass die gemeindliche Planung ihre Anlagen sowie die Anlagen der 
WINGAS GmbH und NEL Gastransport GmbH nicht betrifft, zur 
Kenntnis. 
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Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Hinweise und Ausführungen der GDMcom GmbH werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt die Feststellung der GDMcom 
GmbH, dass die Anlagenbetreiber Erdgasspeicher Peissen GmbH, 
Ferngas Netzgesellschaft mbH, ONTRAS Gastransport GmbH und 
VNG Gasspeicher GmbH von der gemeindlichen Planung nicht be-
troffen sind, zur Kenntnis. 
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Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführungen und Hinweise des Deutschen Wetterdienstes 
werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt die Feststellung des Deutschen 
Wetterdienstes, dass keine Standorte des Wetterdienstes beein-
trächtigt werden, zur Kenntnis. 
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Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Hinweise und Ausführungen der Neubrandenburger Stadt-
werke GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kennt-
nis genommen. 
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Begründung: 
Dem wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass es keine Gasversorgung, 
Stromversorgung und Straßenbeleuchtung der Neubrandenburger 
Stadtwerke im Plangeltungsbereich der gemeindlichen Planung gibt. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Versorgung mit einer Ka-
pazität von max. 4 WE möglich ist. 
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Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Hinweise und Ausführungen des Wasser- und Bodenverban-
des „Obere Havel/Obere Tollense“ werden im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt die Feststellung des Wasser- und 
Bodenverbandes „Obere Havel/Obere Tollense“, dass es keine Be-
denken gegen die gemeindliche Planung gibt, zur Kenntnis. 
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Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Hinweise und Ausführungen der Landesforstanstalt Mecklen-
burg-Vorpommern werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt die Feststellung der Landesforstan-
stalt Mecklenburg-Vorpommern, dass das Einvernehmen zur ge-
meindlichen Planung erteilt wird, zur Kenntnis. 
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Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Hinweise und Ausführungen des Staatlichen Bau- und Lie-
genschaftsamtes Neubrandenburg werden im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt die Feststellung des Staatlichen 
Bau- und Liegenschaftsamtes Neubrandenburg, dass kein Grund-
besitz des Landes M-V von der gemeindlichen Planung betroffen ist, 
zur Kenntnis. 
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Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Hinweise und Ausführungen der Industrie- und Handelskam-
mer Neubrandenburg werden im Rahmen der Bebauungsplanung 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt die Feststellung der Industrie- und 
Handelskammer Neubrandenburg, dass keine Bedenken gegen die 
gemeindliche Planung bestehen, zur Kenntnis. 
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Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Hinweise und Ausführungen des Bergamtes Stralsund werden 
im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt die Feststellung des Bergamtes 
Stralsund, dass keine bergbaulichen Belange sowie Belange nach 
Energiewirtschaftsgesetz von der gemeindlichen Planung betroffen 
sind, zur Kenntnis. 
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Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Hinweise und Ausführungen des Straßenbauamtes Neustre-
litz werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt die Feststellung des Straßenbau-
amtes Neustrelitz, dass die gemeindliche Planung die Zuständigkeit 
des Straßenbauamtes nicht berührt, zur Kenntnis. 
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Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Hinweise und Ausführungen des Straßenbauamtes Neustre-
litz werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass die gemeindliche 
Planung Verteidigungsbelange nicht beeinträchtigt.  

Seite 27 von 40



26 
 

 

Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung geäußerten Feststel-
lungen, Ausführungen und Hinweise des Landesamtes für innere 
Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen der 
Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangel-
tungsbereich keine Festpunkte der amtlichen geodätischen Grund-
lagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern befinden. 
Der Landkreis war am Verfahren beteiligt. 
 

Seite 28 von 40



27 
 

 

Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung geäußerten Feststel-
lungen, Ausführungen und Hinweise des Staatlichen Amtes für 
Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte wer-
den im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen und 
als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
1. Die gemeindliche Planung nimmt Ackerfläche in Anspruch. Es ist 
nicht möglich den Eigenbedarf über Innenentwicklung abzusichern. 
Da die Entwicklung auf den Eigenbedarf beschränkt ist, wird die 
landwirtschaftliche Nutzfläche so gering wie möglich beansprucht. 
Im Bereich der gemeindlichen Planung gibt es keine Zufahrt zur 

Ackerfläche. Der Hinweis zum eventuellen Antreffen von Leitungen 

zur Entwässerung wird als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung geäußerten Feststel-
lungen, Ausführungen und Hinweise des Landkreises Mecklenbur-
gische Sennplatte werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen und in die Planung eingestellt. 
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Begründung: 
Dem wird gefolgt. 
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Kenntnisnahme, dass der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung zu-
gestimmt wird 
 
 
Die Reservierungsbestätigung des Ökokontos MSE 041 wird zum 
Satzungsbeschluss vorgelegt. 
 
 
Die Gemeinde hat sich für den Kauf von Ökokonten entschieden. 
 
Die Vorschläge für Realmaßnahmen werden gestrichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass der Antrag auf Ausgliederung aus dem LSG  
gesondert bearbeitet wird. 
 
 
 
Die von der uNB vorgeschlagenen Maßnahmen zur Vermeidung von 
Verbotstatbeständen wurden in den Unterlagen formuliert und fest-
gesetzt. 
Kenntnisnahme, dass nach Ansicht der uNB bei Umsetzung der Maß-
nahmen keine artenschutzrechtlichen Konflikte zu erwarten sind. 
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Kenntnisnahme, dass die uNB dem Ergebnis der FFH – Vorprüfung 
zustimmt. 
 
 
Die Hinweise zu bodenschutz- und abfallrechtlichen Belangen wer-
den zur Kenntnis genommen. 
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Der nördliche Teilbereich ist nicht mehr Bestandteil der Planung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt die Änderung der Bodendenkmale 
zur Kenntnis und stellt dies in die Planung ein. 
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Die fachtechnischen Hinweise werden als Hinweis in die Begründung 
eingestellt. 
 
 
Die fachtechnischen Hinweise der Verkehrsbehörde waren als Hin-
weis in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis zu Kampfmitteln wird in die Begründung eingestellt. 
 
 
Die Begründung enthielt Aussagen zur Löschwassersicherung. 
 
 
 
Die fachtechnischen Hinweise der Verkehrsbehörde waren in die Be-
gründung eingestellt. 
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Dem wird gefolgt. 
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